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ANBest-P ab 05.06.2019, veröffentlicht im Gemeinsamen Ministerialblatt (GMBl Nr. 18/2019, S. 372) 
 
 
Anlage 2 zur VV Nr. 5.1 zu §44 BHO                                                             
 
Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur  
Projektförderung (ANBest-P)  
 
Die ANBest-P enthalten Nebenbestimmungen im Sinne des § 36 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(VwVfG) sowie notwendige Erläuterungen. Die Nebenbestimmungen sind Bestandteil des  
Zuwendungsbescheides, soweit dort nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.  
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1. Anforderung und Verwendung der Zuwendung 
 
1.1  Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.  
 
1.2  Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, 

Leistungen Dritter) und der Eigenanteil des Zuwendungsempfängers sind als Deckungsmittel für alle 
mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben einzusetzen. Der Finanzierungsplan ist 
hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich. Die Einzelansätze dürfen um bis zu 20 vom Hundert 
überschritten werden, soweit die Überschreitung durch entsprechende Einsparungen bei anderen Ein-
zelansätzen ausgeglichen werden kann. Beruht die Überschreitung eines Einzelansatzes auf behördli-
chen Bedingungen oder Auflagen, insbesondere im Rahmen des baurechtlichen Verfahrens, sind in-
nerhalb des Gesamtergebnisses des Finanzierungsplans auch weitergehende Abweichungen zuläs-
sig. Die Sätze 2 bis 4 finden bei Festbetragsfinanzierung keine Anwendung.  

 
1.3  Dürfen aus der Zuwendung auch Personalausgaben oder sächliche Verwaltungsausgaben geleistet 

werden und werden die Gesamtausgaben des Zuwendungsempfängers überwiegend aus Zuwendun-
gen der öffentlichen Hand bestritten, darf der Zuwendungsempfänger seine Beschäftigten nicht besser 
stellen als vergleichbare Bundesbedienstete. Höhere Entgelte als nach dem Tarifvertrag für den öffent-
lichen Dienst (TVÖD) sowie sonstige über- und außertarifliche Leistungen dürfen nicht gewährt wer-
den.  

 
1.4  Im Regelfall werden die Zuwendungen im Wege des Abrufverfahrens bereitgestellt. In diesen Fällen 

gelten die Regelungen der BNBest-Abruf. Findet eine Teilnahme am Abrufverfahren nicht statt, wer-
den die Zuwendungen wie folgt bereitgestellt: Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher ange-
fordert werden, als sie alsbald nach der Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt wird. Die Anforde-
rung jedes Teilbetrages muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. 
Im Übrigen darf die Zuwendung wie folgt in Anspruch genommen werden:  

 
1.4.1  Bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung jeweils anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwen-

dungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers,  
 
1.4.2  bei Fehlbedarfsfinanzierung, wenn die vorgesehenen eigenen und sonstigen Mittel des Zuwendungs-

empfängers verbraucht sind. Wird ein zu deckender Fehlbedarf (Nr. 1.4.2) anteilig durch mehrere Zu-
wendungsgeber finanziert, so darf die Zuwendung jeweils nur anteilig mit den Zuwendungen der ande-
ren Zuwendungsgeber angefordert werden.  

 
1.5  Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung dürfen nur vereinbart oder bewirkt werden, soweit dies 

allgemein üblich oder durch besondere Umstände gerechtfertigt ist.  
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1.6  Die Bewilligungsbehörde behält sich vor, den Zuwendungsbescheid mit Wirkung für die Zukunft zu 
widerrufen, wenn sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht zu erreichen ist. 

 
 
2. Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 
 
2.1  Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veranschlagten Gesamtausgaben 

für den Zuwendungszweck, erhöhen sich die Deckungsmittel oder treten neue Deckungsmittel (z. B. 
Investitionszulagen) hinzu, so ermäßigt sich die Zuwendung  

 
2.1.1  bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und den vorge-

sehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers,  
 
2.1.2  bei Fehlbedarfs- und Vollfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden Betrag.  
 
2.2  Nr. 2.1 gilt (ausgenommen bei Vollfinanzierung und bei wiederkehrender Förderung desselben Zu-

wendungszwecks) nur, wenn sich die Gesamtausgaben oder die Deckungsmittel insgesamt um mehr 
als 500 Euro ändern.  

 
 
3. Vergabe von Aufträgen 
 
3.1  Wenn die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag der Zuwendung 

mehr als 100.000 Euro beträgt, sind bei der Vergabe von Aufträgen folgende Regelungen anzuwen-
den: 

 
- für die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen die Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher 

Liefer- und Dienstleistungsaufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte (Unterschwellenvergabeordnung 
- UVgO). Die Verpflichtung zur Anwendung gilt nicht für folgende Vorschriften: 

 
˗ § 22 zur Aufteilung nach Losen, 

˗ § 28 Absatz 1 Satz 3 zur Veröffentlichung von Auftragsbekanntmachungen, 

˗ § 30 zur Vergabebekanntmachung, 

˗ § 38 Absatz 2 bis 4 zu Form und Übermittlung der Teilnahmeanträge und Angebote, 

˗ § 44 zu ungewöhnlich niedrigen Angeboten, 

˗ § 46 zur Unterrichtung der Bewerber und Bieter; 

 
- für die Vergabe von Bauleistungen Teil A Abschnitt 1 der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleis-

tungen (VOB/A). 
 
3.2  Verpflichtungen des Zuwendungsempfängers als Auftraggeber gemäß Teil 4 des Gesetzes gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) bleiben unberührt. 
 
 
4. Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände 
 
4.1  Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder hergestellt werden, sind für 

den Zuwendungszweck zu verwenden und sorgfältig zu behandeln. Der Zuwendungsempfänger darf 
über sie vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid festgelegten zeitlichen Bindung nicht anderweitig ver-
fügen.  

 
4.2  Der Zuwendungsempfänger hat die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschafften Gegenstände, 

deren Anschaffungs- oder Herstellungswert 800 Euro (ohne Umsatzsteuer) übersteigt, zu inventarisie-
ren. Soweit aus besonderen Gründen der Bund Eigentümer ist oder wird, sind die Gegenstände in 
dem Inventar besonders zu bezeichnen.  

 
 
5. Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 
 

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbehörde  
anzuzeigen, wenn 
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5.1  er nach Vorlage des Finanzierungsplans - auch nach Vorlage des Verwendungsnachweises - weitere 

Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält 
oder wenn er - ggf. weitere - Mittel von Dritten erhält,  

 
5.2  der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Umstände sich 

ändern oder wegfallen,  
 
5.3  sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht zu errei-

chen ist,  
 
5.4  die angeforderten oder ausgezahlten Beträge nicht alsbald nach der Auszahlung für fällige Zahlungen 

verbraucht werden können,  
 
5.5  zu inventarisierende Gegenstände innerhalb der zeitlichen Bindung nicht mehr entsprechend dem 

Zuwendungszweck verwendet oder nicht mehr benötigt werden,  
 
5.6  ein Insolvenzverfahren über sein Vermögen beantragt oder eröffnet wird. 
 
 
6.  Nachweis der Verwendung  
 
6.1  Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Monaten nach Erfüllung des Zuwendungs-

zwecks, spätestens jedoch mit Ablauf des sechsten auf den Bewilligungszeitraum folgenden Monats 
der Bewilligungsbehörde nachzuweisen (Verwendungsnachweis). Ist der Zuwendungszweck nicht bis 
zum Ablauf des Haushaltsjahres erfüllt, ist innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Haushaltsjah-
res über die in diesem Jahr erhaltenen Beträge ein Zwischennachweis zu führen. Sachberichte als Teil 
eines Zwischennachweises gemäß Nr. 6.3 dürfen mit dem nächst fälligen Sachbericht verbunden wer-
den, wenn der Berichtszeitraum für ein Haushaltsjahr drei Monate nicht überschreitet.  

 
6.2  Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis.  
 
6.2.1  In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis im Einzelnen 

darzustellen und den vorgegebenen Zielen gegenüberzustellen. Im Sachbericht ist auf die wichtigsten 
Positionen des zahlenmäßigen Nachweises einzugehen. Ferner ist die Notwendigkeit und Angemes-
senheit der geleisteten Arbeit zu erläutern.  

 
6.2.2  In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Folge und voneinan-

der getrennt entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans auszuweisen. Der Nachweis muss 
alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter, 
eigene Mittel) und Ausgaben enthalten. Dem Nachweis ist eine tabellarische Belegübersicht beizufü-
gen, in der die Ausgaben nach Art und in zeitlicher Reihenfolge getrennt aufgelistet sind (Belegliste). 
Aus der Belegliste müssen Tag, Empfänger/ Einzahler sowie Grund und Einzelbetrag jeder Zahlung 
ersichtlich sein. Soweit der Zuwendungsempfänger die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 
des Umsatzsteuergesetzes hat, dürfen nur die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt 
werden. Im Verwendungsnachweis ist zu bestätigen, dass die Ausgaben notwendig waren, dass wirt-
schaftlich und sparsam verfahren worden ist und die Angaben mit den Büchern und gegebenenfalls 
den Belegen übereinstimmen.  

 
6.3  Der Zwischennachweis (Nr. 6.1 Satz 2) besteht aus dem Sachbericht und einem zahlenmäßigen 

Nachweis (ohne Belegliste nach Nr. 6.2.2 Satz 3), in dem Einnahmen und Ausgaben entsprechend der 
Gliederung des Finanzierungsplans summarisch zusammenzustellen sind.  

 
6.4  Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen enthalten, die Ausgabe-

belege insbesondere den Zahlungsempfänger, Grund und Tag der Zahlung, den Zahlungsbeweis und 
bei Gegenständen den Verwendungszweck. Außerdem müssen die Belege ein eindeutiges Zuord-
nungsmerkmal zu dem Projekt (z. B. Projektnummer) enthalten.  

 
6.5  Der Zuwendungsempfänger hat die Originalbelege (Einnahme- und Ausgabebelege) über die Einzel-

zahlungen und die Verträge über die Vergabe von Aufträgen sowie alle sonst mit der Förderung zu-
sammenhängenden Unterlagen (vgl. Nr. 7.1 Satz 1) fünf Jahre nach Vorlage des Verwendungsnach-
weises aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine längere 
Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Zur Aufbewahrung können auch Bild- oder Datenträger verwendet 
werden. Das Aufnahme- und Wiedergabeverfahren muss den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-
führung oder einer in der öffentlichen Verwaltung allgemein zugelassenen Regelung entsprechen.  

 



6.6  Darf der Zuwendungsempfänger zur Erfüllung des Zuwendungszwecks Mittel an Dritte weiterleiten, hat 
er die von den empfangenden Stellen ihm gegenüber zu erbringenden Verwendungs- und Zwischen-
nachweise entsprechend VV Nr.11 zu §44 BHO zu prüfen und den Prüfvermerk dem Verwendungs- 
oder Zwischennachweis nach Nr. 6.1 beizufügen. Auf Anforderung der Bewilligungsbehörde sind die 
Verwendungs- und Zwischennachweise der Letztempfänger vorzulegen.  

 
 
7.  Prüfung der Verwendung  
 
7.1  Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern 

sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte 
prüfen zu lassen. Der Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die 
notwendigen Auskünfte zu erteilen. In den Fällen der Nr. 6.6 sind diese Rechte der Bewilligungsbe-
hörde auch dem Dritten gegenüber auszubedingen.  

 
7.2  Unterhält der Zuwendungsempfänger eine eigene Prüfungseinrichtung, ist von dieser der Verwen-

dungsnachweis vorher zu prüfen und die Prüfung unter Angabe ihres Ergebnisses zu bescheinigen.  
 
7.3  Der Bundesrechnungshof ist berechtigt, bei den Zuwendungsempfängern zu prüfen  

(§§ 91, 100 BHO). 
 
 
8.  Erstattung der Zuwendung, Verzinsung  
 
8.1  Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsverfahrensrecht 

(insbesondere §§ 48, 49 VwVfG) oder anderen Rechtsvorschriften mit Wirkung für die Vergangenheit 
zurückgenommen oder widerrufen oder sonst unwirksam wird.  

 
8.2  Nr. 8.1 gilt insbesondere, wenn  
 
8.2.1  die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist,  
 
8.2.2  die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. 
 
8.3  Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht kommen, soweit der Zuwen-

dungsempfänger  
 
8.3.1  die Zuwendung nicht alsbald nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet 

oder  
 
8.3.2  Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere den vorgeschriebenen 

Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie Mitteilungspflichten (Nr. 5) nicht rechtzeitig 
nachkommt.  

 
8.4  Der Erstattungsbetrag ist nach Maßgabe des § 49a Abs. 3 VwVfG mit fünf Prozentpunkten über dem 

Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich zu verzinsen.  
 
8.5  Werden Zuwendungen nicht alsbald nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks ver-

wendet und wird der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenommen oder widerrufen, so können für die 
Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls Zinsen in Höhe von fünf 
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich verlangt werden; entsprechendes 
gilt, soweit eine Leistung in Anspruch genommen wird, obwohl andere Mittel anteilig oder vorrangig 
einzusetzen sind (§ 49a Abs. 4 VwVfG). Eine alsbaldige Verwendung der Mittel liegt im Anforderungs-
verfahren jedenfalls nicht vor, wenn die Mittel nach Ablauf von mehr als sechs Wochen nach Auszah-
lung für fällige Zahlungen verbraucht werden. 
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Merkblatt Reisekosten 

Allgemeines  

Ist es zur erfolgreichen Umsetzung Ihres Projektes erforderlich, dass Projektmitarbeiter*innen 
Dienstreisen wahrnehmen, soll dieses Merkblatt dabei behilflich sein, Fehler bei der Vorberei-
tung, Durchführung und Nachbereitung der Reisen zu vermeiden.  

Die in diesem Merkblatt dargestellten Bestimmungen sind grundsätzlich von allen Zuwen-
dungsempfänger*innen und Letztempfänger*innen zu berücksichtigen. Für Gebietskörperschaf-
ten mit landesspezifischen Regelungen zum Reisekostenrecht ist bei Abweichung von den hier 
dargestellten Vorgaben der Nachweis zu erbringen, dass das jeweilige Landesrecht berücksich-
tigt wurde. Die landesspezifischen Regelungen zum Reisekostenrecht gelten jedoch aus-
schließlich für im öffentlichen Dienst tätige Personen und nicht für Letztempfänger*innen, die 
eine Zuwendung im Rahmen einer Weiterleitung durch eine Gebietskörperschaft erhalten.  

Im Rahmen der Förderung Ihres Projektes durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ ist 
es grundsätzlich möglich, dass Sie zur Projektumsetzung zwingend erforderliche Tätigkeiten 
auch außerhalb der Dienststätte wahrnehmen. Die Art der zu erledigenden Aufgaben kann da-
bei ganz unterschiedlich sein. Grundsätzlich muss es sich jedoch immer um Tätigkeiten aus 
dem unmittelbaren Arbeitsbereich der bzw. des Reisenden handeln. Die folgenden Bestimmun-
gen sind Voraussetzung, um die bei einer Dienstreise entstehenden Kosten im Rahmen der 
Verwendungsnachweisprüfung als zuwendungsfähig anzuerkennen können. 

Grundsätzlich ist durch Sie zu berücksichtigen, dass Sie entsprechend des Besserstellungsver-
botes Ihre Beschäftigten finanziell nicht besser stellen dürfen als vergleichbare Bundesbediens-
tete. Diese Vorgabe gilt für sämtliche mit dem Arbeitsverhältnis zusammenhängende Regelun-
gen und Leistungen und somit auch für Dienstreisen. 

Für Sie als Zuwendungsempfänger*in gelten demnach auch die Obergrenzen für Reisekosten 
aus dem Bundesreisekostengesetz (BRKG), der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum 
BRKG, sowie aus der Auslandsreisekostenverordnung (ARV) entsprechend1. Die dort festge-
schriebenen Vorgaben für Fahrtkosten, Übernachtungsgelder, Tagegelder und Nebenkosten 
(zum Beispiel Parkgebühren) sind ebenfalls durch Sie zu berücksichtigen.   

Auch bei Dienstreisen und allen mit diesen in Zusammenhang stehenden Ausgaben sind die 
Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zwingend zu beachten. Bereits im Vorfeld 
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von Dienstreisen ist daher immer durch Sie zu prüfen, ob wirtschaftlichere Alternativen zur 
Dienstreise in Frage kommen. Lassen sich Sachverhalte beispielweise auch schriftlich oder 
telefonisch klären, sind diese Varianten der Dienstreise vorzuziehen. Kommen Alternativen 
nicht in Betracht, so ist stets die wirtschaftlichste Dienstreisemöglichkeit zu wählen. In jedem 
Fall sind angebotene Sondertarife zu nutzen.  

Damit die im Rahmen von Dienstreisen angefallenen Kosten bei der Verwendungsnachweisprü-
fung als zuwendungsfähig anerkannt werden können, ist es maßgeblich, dass Sie mittels ent-
sprechender Originalbelege nachweisen, dass Sie wirtschaftlich und sparsam vorgegangen 
sind. Den Belegen sind daher stets Angaben über Teilnehmer*innen, Ziel und Zweck der Reise, 
sowie die konkreten Eckdaten der An- und Abreise (Ort, Datum, Uhrzeit) beizufügen. Alle mit 
der Förderung zusammenhängenden Unterlagen sind durch Sie mindestens fünf Jahre nach 
Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewahren. Dies trifft somit auch auf alle Unterlagen 
zu getätigten Dienstreisen zu. Diese sind bestenfalls vollständig als Gesamtvorgang zu archi-
vieren.   

Zu den im Bundesprogramm „Demokratie leben!“ zuwendungsfähigen Reisekosten zählen ne-
ben den Fahrtkosten die Verpflegungsmehraufwendungen, Übernachtungskosten sowie Reise-
nebenkosten, wie zum Beispiel Parkgebühren. Reisekosten, die im Rahmen persönlicher Ar-
beitszeitmodelle (z.B. Telearbeit oder Mobile Arbeite) anfallen, zum Beispiel durch Fahrten zwi-
schen Dienststätte und dem Ort der Telearbeit/ Mobilen Arbeit, sind hingegen nicht zuwen-
dungsfähig. Dienstlich erworbene Meilengutschriften, Prämien oder Vergünstigungen dürfen nur 
zu dienstlichen Zwecken verwendet werden. Verrechnungen (z.B. Änderung der Flugklasse, 
Up-Grading) sind nicht zulässig. Eine Verwertung zu privaten Zwecken ist in jedem Fall unzu-
lässig, auch wenn eine rechtzeitige dienstliche Verwertung nicht möglich ist und daher der Ver-
fall der Meilengutschrift, Prämie oder Vergünstigung droht. 

Sofern Dienstreisen aus dienstlichen oder zwingend privaten Gründen, die die Dienstreisenden 
nicht zu vertreten haben, nicht durchgeführt werden können, sind unverzüglich nach Kenntnis 
der Hinderungsgründe, alle Möglichkeiten zu ergreifen, die entstehenden Ausgaben so gering 
wie möglich zu halten. Bereits eingegangene Verpflichtungen sind so weit wie möglich rückgän-
gig zu machen. Dadurch entstehende Ausgaben für die Stornierung von Flug- und Fahrschei-
nen sowie für die Stornierung gebuchter Unterkünfte und vorausbezahlte Teilnehmendengebüh-
ren sind erstattungsfähig, insofern die Gründe nachvollziehbar durch Sie ausgewiesen werden. 

Im Folgenden wird näher auf die Art und den Umfang der zuwendungsfähigen Reisekostenver-
gütung eingegangen: 

 

Öffentlicher Personennah- und Fernverkehr 

Der öffentliche Personennah- und Fernverkehr stellt das bevorzugte Beförderungsmittel dar. 
Ausgaben für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel werden bis zur Höhe der niedrigsten 
Beförderungsklasse erstattet. Bei Bahnfahrten von mindestens zwei Stunden Dauer (einfache 
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Strecke inkl. eventueller Umsteigzeiten) kann dem Dienstreisenden die Erstattung der Ausga-
ben für die nächsthöhere Klasse anerkannt werden.  
Ermäßigungen, z.B. bei frühzeitiger Buchung, sind bereits bei der Reisevorbereitung zu berück-
sichtigen.  
Die Erstattung dienstlich genutzter privater Fahrausweise ist ausgeschlossen.  

Flugkosten  

Eine Übernahme von Flugkosten ist nur dann statthaft und zuwendungsfähig, wenn wirtschaftli-
che (z.B. höhere Reisekostenvergütung auf dem Landweg) oder dienstliche Gründe (z.B. zwin-
gende Termingründe auf die die/der Zuwendungsempfänger*in keinen Einfluss hat) dies recht-
fertigen. Die vorliegenden Gründe sind schriftlich festzuhalten und den Akten, ggf. unter Ergän-
zung einer Vergleichsrechnung, beizufügen.  

Bahncard 

Ausgaben für die Bahncard 25 und 50 sind nur bei vollständig nachgewiesener Amortisation 
zuwendungsfähig. Eine Amortisation liegt dann vor, wenn die Fahrpreisermäßigungen für 
durchgeführte dienstliche Bahnfahrten den Bezugspreis erreicht oder überschritten haben; die 
zugrunde liegende Vergleichsrechnung ist den Akten beizufügen.  
Die Zuwendungsfähigkeit der Bahncard 100 ist grundsätzlich nicht gegeben; Einzelfallregelun-
gen sind möglich – diese sind jedoch zwingend vorab dem BAFzA unter Darlegung der Gründe 
anzuzeigen.  

Dienstwagennutzung 

Sofern Dienstwagen vorhanden sind und zur Verfügung stehen, sollten diese für projektnot-
wendige Dienstreisen genutzt werden. Die Abrechnung erfolgt durch Ansatz der Wegstrecken-
entschädigung. Mit Erstattung der Wegstreckenentschädigung sind alle durch Nutzung des 
Dienstwagens angefallenen Ausgaben abgegolten.  

Mietwagen  

Die Inanspruchnahme eines Mietwagens (Kraftfahrzeug der unteren Mittelklasse, z.B. Golfklas-
se) zur Erledigung eines Dienstgeschäftes ist zuwendungsfähig, sofern triftige Gründe für die 
Anmietung vorliegen. Ein triftiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn die Nutzung eines 
Pkw unumgänglich ist (weil z.B. die öffentlichen Beförderungsmittel nicht genutzt werden kön-
nen) und ein Dienstwagen nicht zur Verfügung steht.  

Die Gründe für die Nutzung eines Mietwagens sind in jedem Fall zu dokumentieren und den 
Akten beizufügen.   

Car-Sharing 

Die Inanspruchnahme von „Car-Sharing-Modellen“ wird der Nutzung privater Kraftfahrzeuge 
gleichgestellt. Die Abrechnung erfolgt durch Ansatz der Wegstreckenentschädigung. Mit Erstat-
tung der Wegstreckenentschädigung sind alle durch Nutzung des Car-Sharing-Fahrzeuges an-
gefallenen Ausgaben abgegolten.  
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Taxi 

Die Abrechnung von Taxifahrten ist nur in begründeten Ausnahmefällen unter Darlegung des 
triftigen Grundes zuwendungsfähig. Die Begründung ist dem Beleg beizufügen.  
Triftige Gründe liegen insbesondere dann vor, wenn 

- im Einzelfall dringende dienstliche Gründe oder zwingende persönliche Gründe (z. B. 
Gesundheitszustand) vorliegen, 

- regelmäßig verkehrende Beförderungsmittel nicht oder nicht zeitgerecht verkehren und 
somit das Hauptverkehrsmittel oder der Zielort nicht oder nicht pünktlich erreicht werden 
können, 

- Fahrten zwischen 22 und 6 Uhr stattfinden. 
Ortsunkenntnis und widrige Witterungsverhältnisse stellen hingegen keinen Grund für eine zu-
wendungsfähige Taxibenutzung dar.  

Kleine Wegstreckenentschädigung 
Für projektbezogene Dienstfahrten, die mit einem privaten Kraftfahrzeug zurückgelegt werden, 
wird eine pauschale Wegstreckenentschädigung i.H.v. 0,20 € je vollem Kilometer zurückgeleg-
ter Strecke, begrenzt auf einen Höchstbetrag von 130,00 € (für die gesamte Dienstreise), ge-
währt.  
Mit der Wegstreckenentschädigung sind sämtliche Ausgaben für die dienstliche Nutzung des 
Fahrzeuges (z.B. Reparaturen, Kraftstoff, Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer) sowie die Mitnahme 
weiterer Dienstreisender und die Mitnahme von dienstlichem und persönlichem Gepäck abge-
golten. Zusätzlich zur Wegstreckenentschädigung können Parkgebühren i.H.v. von 10,00 € pro 
Tag erstattet werden; die Erstattung höherer Parkgebühren ist jedoch nur in begründeten Aus-
nahmefällen möglich.  

Die Zuwendungsfähigkeit einer etwaigen Sachschadenshaftung ist ausgeschlossen. Fahrtkos-
ten zwischen Wohn- und Arbeitsort sind ebenso nicht zuwendungsfähig. 

Große Wegstreckenentschädigung – erhebliches dienstliches Interesse 
Sofern ein erhebliches dienstliches Interesse an der Nutzung eines Kraftfahrzeuges vorliegt, 
beträgt die Wegstreckenentschädigung 0,30 € je vollem Kilometer zurückgelegter Strecke. Eine 
Begrenzung der Erstattungshöhe erfolgt hierbei nicht.  

Die Gründe für die Anwendung der Großen Wegstreckenentschädigung sind in jedem Fall zu 
verschriftlichen und den Akten beizufügen. Ein erhebliches dienstliches Interesse setzt voraus, 
dass das Dienstgeschäft sonst nicht durchgeführt werden kann oder die Benutzung eines Kraft-
fahrzeuges nach Sinn und Zweck notwendig ist und ein Dienstfahrzeug nicht zur Verfügung 
steht.  

Mit der Wegstreckenentschädigung sind sämtliche Ausgaben für die dienstliche Nutzung des 
Fahrzeuges (z.B. Reparaturen, Kraftstoff, Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer) sowie die Mitnahme 
weiterer Dienstreisender und die Mitnahme von dienstlichen und persönlichen Gepäck abgegol-
ten. Zusätzlich zur großen Wegstreckenentschädigung können Parkgebühren erstattet werden; 
eine Begrenzung der Erstattungshöhe erfolgt auch hierbei nicht.  
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Gründe für die Inanspruchnahme der großen Wegstreckenentschädigung liegen insbesondere 
dann vor, wenn 

- das Dienstgeschäft bei Benutzung eines regelmäßig wiederkehrenden Beförderungsmit-
tels nicht durchgeführt werden kann oder ein solches nicht zur Verfügung steht, 

- schweres (mind. 25kg) und/oder sperriges Dienstgepäck mitzuführen ist (kein persönli-
ches Gepäck!), 

- die Benutzung eines Kraftwagens es ermöglicht, an einem Tag an verschiedenen Stellen 
Dienstgeschäfte wahrzunehmen, die bei Benutzung regelmäßig wiederkehrender Beförde-
rungsmittel in dieser Zeit nicht hätten erledigt werden können, 

- eine Schwerbehinderung mit dem Merkzeichen – aG – vorliegt.  

Die Zuwendungsfähigkeit einer etwaigen Sachschadenshaftung ist jedoch ausgeschlossen.  

Tagegeld / Verpflegungspauschale 

Als Ersatz von Mehraufwendungen für Verpflegungen auf Inlandsdienstreisen können Dienst-
reisende ein Tagegeld, dessen Höhe sich nach den Bestimmungen des Einkommensteuerge-
setzes (§ 9 Abs. 4a Satz 3 EStG) bemisst (Pauschbetrag) erhalten. Ausschlaggebend für die 
Höhe ist die Dauer der Abwesenheit während eines Kalendertages von der Wohnung oder der 
Dienststätte.  

Seit dem 01.01.2020 gelten folgende Tagessätze:  

- bei eintägigen Dienstreisen 14,00 € bei einer Abwesenheit von mindestens acht Stun-
den,  

- bei mehrtägigen Dienstreisen 14,00 € für den An- und Abreisetag,  
28,00 € für jeden weiteren Kalendertag mit einer 24-stündigen Abwesenheit.  

Sind in erstattungsfähigen Übernachtungs-, Fahrt- oder sonstigen Nebenkosten bereits Ausga-
ben für die Verpflegung enthalten (Hotelübernachtung inkl. Frühstück) oder erhalten die Dienst-
reisenden aus sonstigen Gründen unentgeltliche Verpflegung, hat eine anteilige Kürzung des 
Tagegeldes nach folgenden Maßstäben zu erfolgen:  

- Frühstück: 5,60 € (20 % des Tagegeldes für einen vollen Kalendertag), 
- Mittagessen: 11,20 € (40 % des Tagegeldes für einen vollen Kalendertag), 
- Abendessen: 11,20 € (40 % des Tagegeldes für einen vollen Kalendertag).  

Übernachtungsgeld 

Dienstreisende können für eine notwendige Übernachtung pauschal 20,00 € erhalten, wenn 
keine oder geringere Ausgaben entstanden sind (z.B. private Übernachtungsgelegenheit).  

Bei Überschreitung des Pauschalbetrages werden höhere Übernachtungskosten bis zu einem 
Betrag von 70,00 € als notwendig und somit zuwendungsfähig anerkannt, sofern diese mittels 
Beleg nachgewiesen werden (Anteile für die Verpflegung bleiben hierbei unberücksichtigt). 

Darüber hinaus gehende Übernachtungskosten (> 70,00 €) sind nur dann zuwendungsfähig, 
wenn diese unter Darlegung der Notwendigkeit und Unvermeidlichkeit für den Einzelfall vor 
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Reiseantritt  als angemessen und wirtschaftlich bewertet wurden. Bezüglich der Notwendigkeit 
der Durchführung der Dienstreise ist abzuwägen, ob ggf. ein Alternativtermin für die Dienstreise 
gefunden werden kann (z.B. außerhalb von Messezeiten). Ein Nachweis über die Wirtschaft-
lichkeit, bspw. Screenshots von Vergleichsportalen, ist beizufügen. Der Übernachtungsbeleg ist 
den Akten beizufügen. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Hotelrechnung auf den Dienst-
herrn / Arbeitgeber als Adressaten ausgestellt ist – die Dienstreisenden selber sind nur als 
Übernachtungsgäste in der Rechnung zu benennen (arbeitgeberveranlasste Buchung).  

Sofern die Übernachtung bereits in den erstattungsfähigen Fahrt- oder sonstigen Ausgaben 
enthalten ist, besteht kein Anspruch auf die Erstattung zusätzlicher Übernachtungskosten.  

Auslandsdienstreisen 

Auslandsdienstreisen sind unter Darlegung von Notwendigkeit, Angemessenheit und Projektbe-
zug erstattungsfähig. Entsprechende Dienstreisen sind jedoch vor Reisebuchung gegenüber 
dem BAFzA anzuzeigen und die hierfür finanziell erforderlichen Aufwendungen abzustimmen.  

Für die Erstattung der Fahrtkosten auf Auslandsdienstreisen finden die vorstehenden Ausfüh-
rungen entsprechend Anwendung.  

Hinsichtlich der Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten gelten ausschließ-
lich die jeweiligen Pauschbeträge (vgl. „Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen 
und Übernachtungskosten im Ausland“ vom BMF).  

Sofern in erstattungsfähigen Übernachtungs-, Fahrt- oder sonstigen Nebenkosten bereits Aus-
gaben für die Verpflegung enthalten (Hotelübernachtung inkl. Frühstück) sind oder die Dienst-
reisenden von Amtes wegen oder aus sonstigen Gründen eine unentgeltliche Verpflegung zur 
Verfügung gestellt bekommen, erfolgt eine anteilige Kürzung des landesspezifischen Tagegel-
des nach folgenden Maßstäben:  

- Frühstück: 20 % des Tagegeldes für einen vollen Kalendertag, 
- Mittagessen: 40 % des Tagegeldes für einen vollen Kalendertag, 
- Abendessen: 40 % des Tagegeldes für einen vollen Kalendertag. 

Die tatsächlich entstandenen Ausgaben sind auf Verlangen des BAFzA (Originalbelege) nach-
zuweisen. 

Erstattung sonstiger Nebenkosten 

Nebenkosten sind zuwendungsfähig, sofern sie ursächlich und unmittelbar mit der Erledigung 
des Dienstgeschäfts zusammenhängen und notwendig sind.  

Alle nicht unmittelbar für die Dienstreise notwendigen Ausgaben, sind nicht zuwendungsfähig – 
hierzu zählen grundsätzlich:  

- Reiseausstattung (z.B. Koffer, Taschen), 
- Tageszeitungen, Trinkgelder, Geschenke, 
- Unterkunftsverzeichnis, Stadtpläne, Landkarten, 
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- Reiseversicherungen (z.B. Reiseunfallversicherung, Reiserücktrittsversicherung, Reise-
haftpflichtversicherung, Flugunfallversicherung, Auslandskrankenversicherung), 

- Ersatzbeschaffungen, Reparaturen oder Reinigung mitgeführter Kleidungs- und Reise-
ausstattungsstücke, 

- Auslagen für Kreditkarten (Jahresgebühr), 
- Ausgaben für Arzt und Arzneimittel. 

 

Bei Fragen rund um das Thema Reisekosten steht Ihnen Ihre zuständige Programmberatung 
der Regiestelle „Demokratie leben!“  im BAFzA gern zur Verfügung. Letztempfänger*innen 
wenden sich bitte direkt an Ihre Bewilligungsbehörde bzw. mittelweiterleitende Stelle. 
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Mittelanforderung „Demokratie leben!“ für das Projektjahr 2020 
 

Projektdaten 

Zuwendungsempfänger: 
 
 

Projekt: 
 
 

Zuwendungsbescheid vom: 
 
 

Für den Zeitraum von/bis 
(max. 6 Wochen im Voraus) 

 
 

Bankverbindung 

Kontoinhaber: 
 
 

IBAN: 
 
 

BIC: 
 
 

Geldinstitut: 
 
 

 
 

Ansatz lt. 
Zuwendungs-
bescheid 

bisher 
überwiesen 
bekommen 

davon 
verbraucht 

nicht 
verbraucht 

noch 
verfügbar 

Mittel-
anforderung 
für o.g. 
Zeitraum 

Bewilligte 
Fördermittel 
 

      

 
(Bitte ankreuzen) 
 

 
 

 
 

Die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben wird bestätigt. Die Nr. 1.4 der ANBest-P 
wurde beachtet. 
 

 
 

 

Anerkennung Rückzahlungsverpflichtung: 
Ich erkenne die Rückzahlungspflicht und die sonstigen Rückzahlungsregelungen nach Ziffer 
8 der ANBest-P an. 
 

 
 

 

Verzicht Rechtsmittel. 
Ich verzichte zur Beschleunigung der Auszahlung auf die Einlegung von Rechtsmitteln  
(siehe Besondere Nebenbestimmungen/Mittelauszahlung) 

 
 
 
_________________  _________________________________________________________ 
Datum    Unterschrift der zur rechtsgeschäftlichen Vertretung befugten Person 



 

 
Stand: 09.09.2019 
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Merkblatt Vergabe von Leistungen 

(Zuwendungen bis 100.000,00 €) 

  

Als Zuwendungsempfänger*in gelten für Sie die mit dem Zuwendungsbescheid für verbindlich 

erklärten Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) 

bzw. die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebiets-

körperschaften und Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften (ANBest-Gk). 

Bei der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen sowie von freiberuflichen Leistungen 

im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 1 Einkommenssteuergesetz (EStG) sind Sie als Zuwendungsemp-

fänger*in an die Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Beschaffungswesens gebunden. 

Es sind die Grundsätze des Wettbewerbs, der Transparenz und der Gleichbehandlung sowie 

insbesondere der Grundsatz der wirtschaftlichen und sparsamen Mittelverwendung zu berück-

sichtigen. 

Dieses Merkblatt soll Ihnen helfen, Fehler in Zusammenhang mit Auftragsvergaben zu vermei-

den. Bitte setzen Sie sich daher intensiv mit den hier gegebenen Hilfestellungen auseinander. 

Wir weisen darauf hin, dass Verstöße gegen Regelungen des Vergaberechts Auflagenverstöße 

darstellen und  zur Kürzung der geltend gemachten Ausgaben bis hin zum Widerruf des Zu-

wendungsbescheids führen können.  

Folgende Hinweise sind bei Auftragsvergaben zu beachten: 

 

Dokumentation und Archivierung 

Zunächst möchten wir darauf hinweisen, dass jede Vergabe von Beginn an fortlaufend zu do-

kumentieren ist. Die Dokumentation muss in Textform gem. § 126 b BGB erfolgen und so auf-

bereitet sein, dass sich die einzelnen Stufen der Vergabe und die maßgeblichen Entschei-

dungsgründe nachvollziehen lassen. Ohne nachvollziehbare Dokumentation entstehen Zweifel 

an der ordnungsgemäßen Durchführung des Vergabeverfahrens. Dies kann bereits als 
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Vergaberechtsverstoß gewertet werden. Um Fehler bei der Dokumentation zu vermeiden, steht 

Ihnen  

im Förderportal des Bundesprogramms im Downloadbereich ein Muster zur Vergabedokumen-

tation zur Verfügung. 

Alle mit der Förderung zusammenhängenden Unterlagen sind durch Sie mindestens fünf Jahre 

nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewahren. Dies trifft somit auch auf alle Un-

terlagen zu Vergabevorgängen zu. Diese sind vollständig als Gesamtvorgang zu archivieren. 

Dabei ist wichtig, dass die Dokumentation, Teilnahmeanträge, Angebote, Protokolle usw. ver-

traulich aufbewahrt werden müssen. Die Vertraulichkeit ist auch nach Abschluss des Verfah-

rens sicherzustellen. 

 

Auftragsvergabe 

Geschätzter Netto-Auftragswert bis 1.000,00 € 

Leistungen mit einem geschätzten Netto-Auftragswert (ohne Umsatzsteuer) von bis zu 

1.000,00 € können Sie unter Berücksichtigung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Spar-

samkeit vergeben. Bei diesen „Direktkäufen“ ist zu berücksichtigen, dass Sie als Auftragge-

ber*in zwischen den beauftragten Unternehmen wechseln sollen. 

Geschätzter Netto-Auftragswert über 1.000,00 € 

Wenn der geschätzte Netto-Auftragswert (ohne Umsatzsteuer) über 1.000,00 € liegt, müssen 

Sie grundsätzlich mindestens drei schriftliche Angebote einholen. Bei der Schätzung des Auf-

tragswerts ist der vorgesehene Leistungsumfang bzw. Leistungszeitraum zugrunde zu legen. 

Die Teilung des Auftrages in mehrere Vergaben ist unzulässig, wenn damit der Zweck verfolgt 

wird, einen Netto- Auftragswert von 1.000,00 € zu unterschreiten. 

Für den Vergleich, die Bewertung und die Auswahlentscheidung über die einzuholenden Ange-

bote bietet sich an, dass Sie im Vorfeld der Angebotseinholung Eignungs- und Zuschlagskrite-

rien festlegen und diese zu den Akten nehmen.  

Eignungskriterien: 

Anhand dieser Kriterien kann durch Sie das Eignungsprofil eines Bieters bzw. einer Bieterin 

festgelegt werden. Zu unterscheiden ist hierbei zwischen zwingenden Mindestanforderungen 

und Anforderungen, bei denen ein Beurteilungsspielraum besteht. Fehlende Nachweise bezüg-

lich der Mindestanforderungen sollten grundsätzlich zum Ausschluss führen. An dieser Stelle 

weisen wir Sie darauf hin, dass keine sachfremden oder diskriminierenden Kriterien benannt 

werden dürfen. Beim Umfang der Kriterien sollten Sie zudem mit „Augenmaß“ herangehen, um 
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den Kreis der angebotsabgebenden Unternehmen nicht zu sehr einzuengen. Um hier dem 

Grundsatz der Transparenz Rechnung zu tragen, sollten Sie die Kriterien auch den angeschrie-

benen Unternehmen mitteilen. 

Zuschlagskriterien: 

Von der Eignungsprüfung ist die Wirtschaftlichkeitsprüfung eines Angebots zwingend zu unter-

scheiden. Der Auswahl und Gewichtung der Zuschlagskriterien kommt eine besondere Bedeu-

tung zu. Zuschlagskriterien sind z.B. Preis, Qualität, Konzepte. Bei der Festlegung der Zu-

schlagskriterien ist zu beachten, dass diese die in der Beschreibung (Angebotsaufforderung) 

benannten Anforderungen an das Angebot widerspiegeln müssen. Aspekte, die in der Leis-

tungsbeschreibung nicht gefordert wurden, dürfen nicht gewertet werden. Für den Bie-

ter*innenkreis muss eindeutig erkennbar sein, was das Angebot beinhalten muss, damit eine 

möglichst hohe Bewertung erreicht werden kann. 

An dieser Stelle weisen wir Sie daraufhin, dass die Erstellung einer Matrix mit den Kriterien, den 

Bewertungsmaßstäben und der Gewichtung vorteilhaft ist und so die Entscheidungsgrundlage 

für die Bieter*innen transparent gehalten wird. Die Zuschlagskriterien einschließlich der Gewich-

tung sind ebenfalls bekannt zu machen und in der Vergabedokumentation festzuhalten.  

 

Zuschlagserteilung 

Da es bei Vergaben, im Rahmen von Zuwendungen unter 100.000,00 € keine vorgegebenen 

Wartefristen gibt, können Sie die Zuschlag sofort erteilen. Sie sollten den nicht berücksichtigten 

Bieter*innen nach Zuschlagserteilung mitteilen, dass sie nicht das wirtschaftlichste Angebot 

abgegeben haben und ein anderes Unternehmen zur Leistungserbringung ausgewählt wurde. 

 

Auftragsänderungen 

Auftragsänderungen während der Vertragslaufzeit, hierzu zählen auch Auftragsverlängerungen, 

sind grundsätzlich ebenfalls wie dargestellt zu vergeben. Ausnahmen sind jedoch möglich und 

sollten im Zweifel im Vorfeld mit der zuständigen Programmberatung in der Regiestelle abge-

stimmt werden.  
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Zusatzhinweis für Gebietskörperschaften 

Für Gebietskörperschaften gilt zusätzlich, dass auch die einschlägigen haushaltsrechtlichen 

Bestimmungen der Gebietskörperschaft und die darin enthaltenen Vergabegrundsätze einzu-

halten sind. Daraus können sich über dieses Merkblatt hinausgehende Anforderungen ergeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nähere Auskünfte erteilt die Zentrale Vergabestelle des Bundesministeriums für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) im Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftli-

che Aufgaben (BAFzA). 

Die Kontaktdaten sind: 

Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben Zentrale Vergabestelle 

Von-Gablenz-Str. 2 – 6 

50679 Köln 

E-Mail: zentrale-beschaffung@bafza.bund.de  

Tel.: 0221 3673 4267 

Fax: 0221 3673 4513 

mailto:zentrale-beschaffung@bafza.bund.de

